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Na ja, das ist ja der Punkt. Formal halt nur 9,5 Zeitstunden. Also bist du nicht drüber.

Also, über das Arbeitsrecht kommst du da nicht ran. Natürlich ist es trotzdem unzumutbar.
Versuch es mal über §45 BeamtStG, dort ist die Fürsorgepflicht des Dienstherrn definiert.
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